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Diese Datenschutzinformation informiert Sie über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten in der Erhebung 
zur gewerblichen Arbeitsvermittlung.

Link zur Datenschutzinformation für eQuest 
Die elektronischen Fragebögen dieser Erhebung wurden 
mit Hilfe der Applikation eQuest erzeugt. Da eQuest für 
zahlreiche unterschiedliche statistische Erhebungen 
eingesetzt wird, sind die Informationen, die sich – un-
abhängig von einer konkreten Erhebung – auf eQuest 
insgesamt beziehen, in einer eigenen Datenschutzinfor-
mation für eQuest (https://www.statistik.at/equest/dsi.
pdf) zusammengefasst.

Name und Anschrift der Verantwortlichen
Die Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO, Verordnung (EU) Nr. 2016/679) sowie 
sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist:

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz 
Stubenring 1, 1010 Wien 
Telefon: +43 1 711 00-0 
E-Mail: post@sozialministerium.gv.at

Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten
Mag.a Katja Köhler-Kilic 
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz 
Stubenring 1, 1010 Wien 
E-Mail: katja.koehler-kilic@sozialministerium.gv.at

Allgemeines zur Erhebung
Die Bundesanstalt Statistik Österreich wurde vom Bun-
desministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Konsumentenschutz mit der Erhebung gemäß § 4 
Abs. 2 Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBl. Nr. 31/1969 
idgF beauftragt.

Der Gegenstand der Erhebung sind Informationen ohne 
Personenbezug. Befragt werden Unternehmen bzw. 
Einrichtungen, die entsprechend dem Gewerbeinforma-
tionssystem Austria im Bereich der Arbeitsvermittlung 
tätig sind. Diese übermitteln die Anzahl der im vorange-
gangenen Kalenderjahr vermittelten Personen, geglie-
dert nach Berufshauptgruppen gemäß Ö-ISCO 08, an die 
Bundesanstalt Statistik Österreich.

Rechtsgrundlagen
•	 § 4 Abs. 2 Arbeitsmarktförderungsgesetz,  

BGBl. Nr. 31/1969 idgF
•	 § 23 Abs. 2 Bundesstatistikgesetz 2000,  

BGBl. I Nr. 163/1999 idgF

Meldepflicht
Es besteht eine Meldeverpflichtung gemäß § 4 Abs. 2 
Arbeitsmarktförderungsgesetz. 

Empfänger:innen von personenbezogenen Daten
Kein:e Empfänger:in personenbezogener Daten, außer 
für administrative und technische Hilfstätigkeiten.

Für die Drucklegung und die Kuvertierung von Schrift-
stücken bedienen wir uns der Post Business Solutions 
GmbH (Halban-Kurz-Straße 11, 1230 Wien). Für die 
Zustellung von Schriftstücken bedienen wir uns der Ös-
terreichischen Post AG (Rochusplatz 1, 1030 Wien) und 
im Rahmen der „Dualen Zustellung“ des Zustelldienstes 
Post Business Solutions GmbH (Halban-Kurz-Straße 11, 
1230 Wien).

Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein 
Drittland oder eine internationale Organisation
Keine. 

Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten
Der Gegenstand der Erhebung sind Informationen ohne 
Personenbezug. Der Unternehmensbezug wird so früh 
als möglich verschlüsselt. Die Verarbeitung und Spei-
cherung von personen- und unternehmensbezogenen 
Daten erfolgt gemäß § 15 Bundesstatistikgesetz 2000.

Eine gegebenenfalls wissenschaftliche Weiterverwen-
dung der statistischen Daten erfolgt gemäß den Bestim-
mungen des §§ 31ff des Bundesstatistikgesetzes 2000.

Information über Daten, die nicht direkt erhoben 
werden
Die Kontaktinformationen zu den Unternehmen bzw. 
Einrichtungen, die im Bereich der Arbeitsvermittlung 
tätig sind, werden dem Gewerbeinformationssystem 
Austria und dem Register der statistischen Einheiten  
gemäß § 25a Bundesstatistikgesetz 2000 entnommen.

Wahrnehmung der Betroffenenrechte
Auf Grundlage der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO, Verordnung (EU) 2016/679) stehen natürlichen 
Personen folgende Rechte in Bezug auf ihre personen-
bezogenen Daten zu: Recht auf Auskunft (Artikel 15 

https://www.statistik.at/equest/dsi.pdf
https://www.statistik.at/equest/dsi.pdf
mailto:post@sozialministerium.gv.at
mailto:katja.koehler-kilic@sozialministerium.gv.at


www.statistik.at

DSGVO), Recht auf Berichtigung (Artikel 16 DSGVO), 
Recht auf Löschung (Artikel 17 DSGVO), Recht auf Ein-
schränkung (Artikel 18 DSGVO), Recht auf Datenüber-
tragbarkeit (Artikel 20 DSGVO) sowie Recht auf Wider-
spruch (Artikel 21 DSGVO), sofern diese Rechte aufgrund 
der rechtlichen Vorgaben im konkreten Fall zum Tragen 
kommen. Bei der Erhebung besteht eine gesetzliche 
Auskunftsverpflichtung, daher kommt das Recht auf 
Löschung, Datenübertragbarkeit sowie auf Widerspruch 
nicht zur Anwendung. Um diese Rechte geltend zu  
machen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an  
dsgvo@statistik.gv.at oder per Brief an die Adresse 
der:des oben genannten Datenschutzbeauftragten.

Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde
Sollte es Anlass zu Beschwerden wegen der Verarbei-
tung personenbezogener Daten geben, so können sich 
betroffene Personen an die österreichische Datenschutz-
behörde (Barichgasse 40–42, 1030 Wien; E-Mail:  
dsb@dsb.gv.at) als Aufsichtsbehörde wenden.
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